
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/5/17 7Ob97/01t,
7Ob43/04f

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.2001

Norm

VersVG §43

VersVG §43a

VersVG §44

VersVG §45

VersVG §46

VersVG §47

Rechtssatz

Die §§ 43  VersVG sind auf (bloße) Angestellte des Versicherers nur dann analog anzuwenden, wenn diese mit

Zustimmung oder allenfalls Duldung des Versicherers nach außen wie ein Vertreter auftreten.

Entscheidungstexte

7 Ob 97/01t

Entscheidungstext OGH 17.05.2001 7 Ob 97/01t

7 Ob 43/04f

Entscheidungstext OGH 17.03.2004 7 Ob 43/04f
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